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Betrifft 

Verordnung des Vorstands der E-Control, mit der die Anforderungen an die Datenüber-
mittlung von Netzbetreiber zu Lieferant und der Verbrauchsinformationen an die Endkun-
den festgelegt werden (Datenformat- und VerbrauchsinformationsdarstellungsVO 2012 – 
DAVID-VO 2012); Stellungnahme 

Die NÖ Landesregierung nimmt zum Entwurf einer Verordnung des Vorstands der E-

Control, mit der die Anforderungen an die Datenübermittlung von Netzbetreiber zu Liefe-

rant und der Verbrauchsinformationen an die Endkunden festgelegt werden (Datenformat- 

und VerbrauchsinformationsdarstellungsVO 2012 – DAVID-VO 2012), wie folgt Stellung: 

 

Allgemeines: 

 

Der Vorstand der E-Control stützt seine Kompetenz zur Erlassung der gegenständlichen 

Verordnung auf § 84 Abs. 4 ElWOG 2010 in Verbindung mit § 7 Abs. 1 E-Controlgesetz. 

Die Erlassung von Verordnungen durch weisungsfrei gestellte ausgegliederte Rechtsträ-

ger auf Grund eines einfachen Gesetzes ist verfassungsrechtlich bedenklich (vgl. VfSlg 

17.961/2006). Es wird darauf hingewiesen, dass diese Verordnung sowohl nach dem 

Datenschutzgesetz als auch an der EU-Grundrecht-Charta zu messen sein wird. Insbe-

sondere wird auf die Art. 7, 8 und 52 dieser Charta hingewiesen. 
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Zu den einzelnen Bestimmungen: 

 

Zu § 2: 

Die in Aussicht genommene Regelung eines standardisierten Übermittlungsweges ist 

ohne gesetzliche Grundlage, daher zu streichen. Es ist ausreichend, wenn anstelle dessen 

auf eine elektronische Übermittlung verwiesen wird.  

 

Zu § 3: 

Die Vorhaltung und Bereitstellung von Daten mittels Website erfordert für die Sicherstel-

lung einer raschen Bereitstellung entsprechende Investitionen. Die Ausführungen in Z. 4a 

bis d stellen keine Investitionssicherheit für die Umsetzung dar. Z. 5 hat keine Deckung im 

ElWOG.  

 

Zu § 4: 

Für die angeordnete Bereitstellung in „speicher- und druckbarer Form“ der Daten- und 

Informationsabfragen gibt es keine gesetzliche Grundlage.  

 

Zu § 5: 

Eine monatliche Verbrauchs- und Kosteninformation in Papierform bedeutet einen enor-

men Kostenaufwand. Eine Darstellung der Kosten fehlt. 
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Hinweise finden Sie unter:
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